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Bitte in Fenstercouvert stecken und einsenden an:

Ruderclub Hallwilersee 

Richard Horat

Finanzen
Unterdorfstr. 12 


5524 Niederwil

Beitrittserklärung

Hiermit trete ich dem Ruderclub Hallwilersee bei (bitte Zutreffendes ankreuzen):

· als Aktivmitglied/Einzel

· als Aktivmitglied/Familie

· als Juniormitglied/Einzel

· als Juniormitglied/Familie





· als Passivmitglied

· als Gönnermitglied

· Aktiv- und Juniormitglieder: ich bestätige hiermit, dass ich schwimmen kann

Name/Vorname:





Adresse:





PLZ/Wohnort:





Telefon (Privat/Natel/Geschäft):



Berufsbezeichnung:





Geburtsdatum:



e-Mail (erwünscht): 



Datum/Unterschrift:



Mitgliedergebühren:

	Kategorie
	Jahresbeitrag
	Anteilschein

	Aktive/Einzelmitglieder
	325.00
	CHF 500.00

	Aktive/Familien
	525.00
	CHF 1000.00

	Studenten/Jugendliche in Ausbildung
	175.00
	Ab 25 Jahren

	Junioren/Einzelmitglieder
	100.00
	Ab 18 Jahren

	Junioren/Familien
	freigestellt
	Ab 18 Jahren

	Passive
	50.00
	freigestellt

	Gönner, private
	50.00
	CHF 500.00 mind.

	Gönner, jur. Personen
	100.00 
(oder nach Absprache)
	CHF 500.00 mind.


Lebenspartner/Lebenspartnerinnen eines Aktivmitgliedes im gleichen Haushalt bezahlen 50% des Jahresbeitrages. Falls Vater und Mutter Aktivmitglieder sind, bezahlen Kinder im Juniorenalter keinen Jahresbeitrag. Die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen des RCH ist für Aktivmitglieder aller Kategorien unentgeltlich.  Im Jahresbeitrag ist ein Jahres-Generalabonnement des Strandbades Meister​schwanden (Wert: CHF 50.00). Die Teilnehmer des Einsteigerkurses, welche nach Beenden des Kurses Mitglied werden möchten, bezahlen im gleichen Jahr nur den pro rata – Anteil des Jahresbeitrags. Der Anteilschein muss bereits voll gezeichnet werden. Das Vereinsjahr dauert vom 1.1. bis zum 31.12. Statuten und weitere Vereinsunterlagen sowie eine Rechnung mit Einzahlungsschein werden Ihnen nach Erhalt dieser Beitrittserklärung zugestellt. Die Aufnahme in den RCH steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die nächstfolgende Generalversammlung.
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